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1. Beschreibung des Vorhabens 

Angaben zu Standort und Flächenbedarf 

Das Planungsgebiet liegt am westlichen Ortsrand von Kirchzarten. Es ist bisher als 
Sondergebiet im Bebauungsplan „Kreisalten- und Pflegeheim“ enthalten (in Kraft getre-
ten am 27.3.1992). Das bestehende Seniorenheim „Oskar-Saier-Haus“ schließt nach 
Süden und Südosten an den Änderungsbereich an. Im Nordosten und Osten grenzt ein 
Wohngebiet an. Im Nordwesten reicht die freie Landschaft mit Grünlandnutzung bis an 
das Plangebiet und im Südwesten fließt der Zastlerbach (auch Osterbach genannt) 
vorbei und begrenzt das Gelände mit seinem begleitenden Gehölzbestand. 

Im Änderungsbereich des Bebauungsplans wurde die Bebauung bis heute nicht reali-
siert. Das Gelände wird gegenwärtig als Parkplatz, Lagerfläche, Grünfläche und Wiese 
genutzt. Es handelt sich um ebenes bis schwach geneigtes Gelände. 

Der Änderungsbereich umfasst ca. 3000 m². 

Die in der Plananlage dargestellten Baugrenzen sind aus dem von Hand erarbeiteten 
Bebauungsplan übertragen und mit entsprechenden Ungenauigkeiten behaftet. 

Art und Ziele des Vorhabens, Planungsverfahren 

Der geplante Neubau einer Pflegeeinrichtung widerspricht in Teilen den Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplans. Die wesentlichen Änderungen der planungsrecht-
lichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften sind: 

 Änderung der Art der Nutzung (s. Bebauungsvorschriften im Bebauungsplan), 

 die Anhebung der Gebäudehöhe von 8 auf 10 m,  

 die Baugrenzen (ein Balkon im W ragt über die bisherige Baugrenze hinaus, s. 
Plananlage), 

 Flächen für Garagen, Carports, PKW-Stellplätze, 

 Festsetzung von Flachdächern mit Begrünung. 

Die Anwendung von § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ist möglich. 
Der Eingriff in Natur und Landschaft wird als zulässig betrachtet, eine Umweltprüfung 
mit Umweltbericht sowie einen naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
sind nicht notwendig. Ein evtl. durch die Änderung des Bebauungsplans verursachter 
zusätzlicher erheblicher Eingriff aber muss für eine ordnungsgemäße Abwägung aller 
Belange dargestellt werden, mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
des Eingriffs sind zu ergreifen.  

Durch die enge Benachbarung zum FFH-Gebiet ist die FFH-Richtlinie zu berücksichti-
gen. Die artenschutzrechtliche Relevanz gem. § 44 BNatSchG ist zu prüfen. Weiteres 
s. Kap. 2 und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. 

 

2. Zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes 

 Ziele aus den einschlägigen Fachgesetzen  

Baugesetzbuch (BauGB): gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind die Belange des Umweltschut-
zes, einschließlich des Naturschutzes und der Landespflege zu berücksichtigen. Hierzu 
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zählen u.a. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen, aber auch umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. Die ergänzenden 
Vorschriften zum Umweltschutz des § 1a BauGB sind ebenfalls zu berücksichtigen. Im 
vorliegenden Fall ist insbesondere § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b von Bedeutung, da ein 
Teil eines FFH-Gebietes, der auch ein geschützter Biotop gem. NatSchG ist, direkt be-
nachbart liegt (vgl. Kap. 2.2). 

Die Pflicht zur Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft und zur Kompensation 
des Eingriffs bestand zur Zeit der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 1992 nicht. 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen: Die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite 
Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die Vernetzung dient der 
Bewahrung, (Wieder-)herstellung und Entwicklung ökologischer Wechselbeziehungen 
sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 
30.10.2016), und Landesnaturschutzgesetz (NatSchG): Natur und Landschaft sind auf 
Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich auf 
Dauer zu sichern (§ 1 BNatSchG).  

In § 15 sind die Pflichten des Verursachers eines Eingriffs bezüglich Eingriffsvermei-
dung (und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die im vorliegenden Fall nicht erforder-
lich sind) festgelegt. Die §§ 44 ff treffen weitergehende Vorschriften für besonders ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten, deren Vorkommen zu überprüfen ist und evtl. Beein-
trächtigungen der örtlichen Population zu vermeiden oder auszugleichen sind (s. An-
hang Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

Gem § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschützte Biotope sind zu erhalten. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): die Bodenfunktionen sind zu erhalten, der 
Boden vor Belastungen zu schützen und eingetretene Belastungen sind zu beseitigen. 
Hervorzuheben ist die in § 4 aufgeführte Verpflichtung zur Berücksichtigung der Belan-
ge des Bodenschutzes bei Baumaßnahmen, insbesondere der sparsame und scho-
nende Umgang mit dem Boden. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Gewässer sind durch eine nachhaltige Gewässerbe-
wirtschaftung als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sowie als nutzbares Gut zu schützen. 
Eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften sind zu vermeiden. 

 Ziele aus den einschlägigen Fachplänen, nachrichtliche Darstellungen 
von Schutzflächen und Schutzgebieten 

Der vorbeifließende Zastlerbach (auch Osterbach oder Krummbach genannt) mit be-
gleitendem Gehölzbestand ist Teil des FFH-Gebietes Nr. 8013342 „Kandelwald, Ross-
kopf und Zartener Becken“ und des gesetzlich geschützten Biotops Nr. 180133150145 

Anne Pohla  Dipl.-Ing. Freie Landschaftsarchitektin  Moltkestraße 18  79098 Freiburg  16.2.2017  



Umweltbeitrag zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Kreisalten- und Pflegeheim“ in Kirchzarten 4 

„Krummbach und Hagenbach nördlich Bruckmühle“, geschützt  gem. § 30 BNatSchG 
und § 33 NatSchG (s. Plananlage).  

An den Bach schließt eine schmale Überflutungsfläche (HQ 10) an. Der Gewässer-
randstreifen ist auf einer Breite von 5 m ab Böschungsoberkante zu berücksichtigen. 

 Die Trinkwasserschutzverordnung ist einzuhalten. 
 

3. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung  

3.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Gelände wird bisher teilweise als Parkplatz mit Zufahrten und für Nebengebäude 
genutzt. Der Boden ist in diesen Bereichen stark verändert. Der nördliche Parkplatz 
liegt erhöht zur Umgebung. Das Gelände wurde offensichtlich dafür aufgefüllt.  

In den auf dem ursprünglichen Niveau liegenden bisher als Wiese bzw. Rasenflächen 
genutzten Bereichen ist der Boden evtl. wenig verändert.  

Für das Flurstück des Alten- und Pflegeheimes liegen keine Bodendaten vor. Für die 
benachbarten landwirtschaftlichen Flächen wird die Bodenfunktion „Ausgleichskörper 
im Wasserkreislauf“ mit 3 = hoch angegeben. Die übrigen Bodenfunktionen liegen im 
mittleren Bereich (zwischen 1,5 und 2,5). Als Sonderstandort für die natürliche Vegeta-
tion ist der Boden unbedeutend. Diese Angaben können auch für den unveränderten 
Boden innerhalb des Änderungsbereiches angenommen werden. 

Bisher war eine Bebauung innerhalb des Baufensters sowie im Bereich für Garagen 
und überdachte Stellplätze zulässig. Weitere versiegelte Flächen waren als Zufahrten 
und als Aufenthaltsbereiche notwendig und zulässig. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Der gem. vorliegendem Gebäudeentwurf vorgesehene Baukörper liegt innerhalb des 
bisherigen Baufensters.  Nur der nach Westen orientierte Balkon überschreitet das 
Baufenster, welches deshalb um ca. 1,5 m nach Westen erweitert wird. Die Flächen für 
Garagen und Stellplätze werden anders angeordnet, nehmen aber eine vergleichbar 
große Fläche ein, ebenso die Erschließungs- und Aufenthaltsflächen. 

Der Eingriff in den Boden durch die Änderung des Bebauungsplans wird nicht erheblich 
höher sein als bisher zulässig.  

3.2 Schutzgut Wasser 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Grundwasser und Oberflächengewässer 

Das Planungsgebiet liegt über einem ergiebigen Grundwasserleiter innerhalb des 
Trinkwasserschutzgebietes FEW + Kirchzarten + Stegen + WVV Himmelreich, Schutz-
zone III B.  

Oberflächengewässer  

Der Zastlerbach tangiert das Grundstück im Westen. Ein schmaler Streifen entlang des 
Baches ist in der Hochwassergefahrenkarte Baden-Württemberg als Überflutungsflä-
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che (HQ 10) gekennzeichnet. Er liegt außerhalb des Baufensters und entspricht unge-
fähr dem im bisher rechtskräftigen und im geänderten Bebauungsplan dargestellten 
Überflutungsbereich. Die Errichtung von Gebäuden und sonstigen Anlagen, die den 
Hochwasserabfluss behindern können, sind innerhalb der Überflutungsfläche nicht zu-
lässig. Der Gewässerschutzstreifen ist auf einer Breite von 5 m ab Oberkante der Ufer-
böschung im gesamten Änderungsbereich zu berücksichtigen. Er ist naturnah auszu-
bilden. Bauliche Anlagen, Ablagerungen etc. sind nicht zulässig. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Dachregenwasser soll wie bisher auf dem Grundstück breitflächig versickert werden, 
wenn es die Bodenverhältnisse erlauben. Auch die übrigen Festsetzungen und Hinwei-
se zum Umgang mit Regenwasser bleiben bestehen, z.B. die Verwendung durchlässi-
ger Beläge zur Abflussreduzierung. Die Trinkwasserschutzverordnung ist einzuhalten. 

Wenn nicht in die grundwasserführenden Schichten eingegriffen wird und die Schutz-
maßnahmen für den Überflutungsbereich und den Gewässerschutzstreifen eingehalten 
werden, führt die Bebauungsplanänderung nicht zu negativen Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt und die Oberflächengewässer. 

3.3 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Daten zum Lokalklima und zur Luftbelastung liegen für diesen Bereich nicht vor.  

Auswirkungen 

Die geringfügigen Änderungen des Bebauungsplanes sind voraussichtlich nicht mit ne-
gativen Folgen für das Klima verbunden. Die festgesetzte Dachbegrünung mindert die 
Aufheizung des Gebäudes bei starker Einstrahlung. 

3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Gelände im Änderungsbereich wird aktuell als Parkplatz mit Kiesdecke, Lagerflä-
che (befestigt), gärtnerisch (überwiegend Rasen und Ziergrün) und landwirtschaftlich 
(Wiese) genutzt. Eine große Esche mit lichten Stellen im Kronenbereich ist vorhanden. 
Der Stammdurchmesser beträgt ca. 70 cm. Der Baum und der geschützte Bach mit 
Gewässerbegleitgehölz sind die einzigen hochwertigen Lebensräume. Die zu bean-
spruchende Fettwiese ist mittelwertig, die gärtnerisch genutzten Bereiche und die ver-
siegelten Flächen sind geringwertig.  

Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 

Die Esche muss beseitigt werden und wurde deshalb auf Höhlen und Astlöcher begut-
achtet. Es wurden keine geeigneten Habitate für höhlen- oder spaltenbewohnende ge-
schützte Arten im Stamm oder in den Ästen festgestellt. Der Kronenbereich kann von 
Vögeln als Bruthabitat genutzt werden. Weiteres s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. 

FFH-Gebiet und geschützter Biotop: 

Die FFH-Richtlinie wurde erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplans rechtskräftig. Der 
bisher rechtskräftige Bebauungsplan darf somit realisiert werden. Der Zastlerbach ist 
als Teil des FFH-Gebietes und als geschützter Biotop zu berücksichtigen, d.h. bei der 
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Gestaltung der Außenanlagen um den Neubau ist mindestens der Gewässerschutz-
streifen naturnah zu belassen und der gewässerbegleitende Gehölzbestand einschließ-
lich seines Wurzelraumes (entspricht ca. dem Kronenbereich) vor Schäden zu schüt-
zen. Erhebliche Nachteile für geschützte Arten sind zu vermeiden. Eine FFH-Vorprü-
fung ist lt. Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Breisgau-
Hochschwarzwald  nicht erforderlich (E-Mail von Frau Kienzler v. 4.1.2017). 

Bisher waren ein Baufenster für das Hauptgebäude sowie Flächen für Garagen und 
überdachte Stellplätze festgesetzt. Zur Gestaltung der Freiflächen wurden keine Anga-
ben gemacht.  

Auswirkungen des Vorhabens 

Die Bebauung innerhalb der bisher dargestellten Baugrenzen und für Nebengebäude 
zu beanspruchende Flächen (Garagen, Stellplätze) ist zulässig. Die geringfügige Ver-
größerung des Baufensters nach Westen führt nicht zu einer Beeinträchtigung des 
FFH-Gebietes und des geschützten Biotops, da in diesem Bereich nur der Balkon als 
weiteres Bauteil errichtet wird.  

Eine Bedingung zur Eingriffsvermeidung ist aber die Einhaltung des Gewässerrand-
streifens und der Schutz des Gehölzbestandes entlang des Baches auch während der 
Bauphase, d.h. es dürfen keine Materialien gelagert werden und die Gehölze einschl. 
Wurzel- und Kronenbereich sind vor mechanischen Schäden durch Maschinen und vor 
Bodenverdichtung zu schützen. Weiterhin sind Stoffeinträge, die zur Verunreinigung 
oder Trübung des Gewässers führen können, zu vermeiden, d.h. Baustoffe oder po-
tenziell wassergefährdende Materialien u.ä., die die Lebensgemeinschaft im Bach be-
einträchtigen könnten, dürfen nicht in der Nähe des Baches oder im Überschwem-
mungsbereich gelagert oder verarbeitet werden. 

Die Unterbringung einer Kleinkind-Betreuungsgruppe im Neubau, die auch das Außen-
gelände nutzen wird, erfordert eine möglichst gefahrenfreie Wendemöglichkeit ohne 
Rückwärtsrangieren im Erschließungsbereich. Die Esche muss beseitigt werden, um 
eine ausreichend große Wendefläche herstellen zu können (ein Gebäudeentwurf liegt 
bereits vor, s. Begründung zumBebauungsplan). Die Baumfällung und sonstige Ro-
dungsarbeiten dürfen nur während der gesetzlichen Rodungszeiten vom 1.10. bis 29.2. 
durchgeführt werden. Es liegt kein Verbotstatbestand gem. § 44 BNatSchG vor (s. Ar-
tenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

3.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Bestandsbeschreibung und –bewertung 

Der Standort am westlichen Ortsrand ermöglicht nur nach Norden hin einen uneinge-
schränkten Blick in die freie Landschaft, da nach Westen hin der Gehölzbestand im be-
laubten Zustand die Aussicht verdeckt. Der Gehölzbestand und der Bachlauf sind den-
noch als wertvolles Landschaftselement zu bewerten. Sie bilden den Rahmen für die 
Freiflächen des Wohnheimes. Im Winter bei fehlender Belaubung ist auch nach Wes-
ten der Bezug zur umgebenden Landschaft möglich.  

Auswirkungen des Vorhabens 

Obwohl die Änderung des Bebauungsplans höhere Gebäude zulässt, ist dadurch keine 
wesentliche Beeinträchtigung im Vergleich zur bisher zulässigen Bebauung zu erwar-
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ten. Der vorhandene Gehölzbestand entlang des Zastlerbaches mit großen Laub-
baumarten bindet die Gebäude gut in die Landschaft ein. Auch die übrigen Änderun-
gen des Bebauungsplans haben keine nachteilige Wirkung auf das Landschaftsbild. 

3.6  Zusammenfassende Bewertung des Eingriffs 

Bei Berücksichtigung der im folgenden Kap. 4 aufgelisteten Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen entstehen durch die Änderung des Bebauungsplans keine zu-
sätzlichen erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft. 

4. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Um nachteilige Wirkungen auf Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. zu minimieren, 
sind die im Folgenden genannten Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Ergeb-
nisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurden integriert. 

 Ein Eingriff in grundwasserführende Schichten ist durch einen angemessenen Ab-
stand zum Höchst-Mittelwasserstand zu vermeiden. 

 Der Gewässerrandstreifen von 5 m ab Oberkante der Uferböschung des Zastler-
baches im gesamten Änderungsbereich ist naturnah als artenreicher Saum auszu-
bilden und zu erhalten. Auch während der Bauphase sind dort Materiallagerungen 
zu vermeiden, d.h. die Baustelleneinrichtung ist in diesem Bereich nicht zulässig. 
Das Befahren des Gewässerrandstreifens ist nicht gestattet. Während der Bau-
phase ist ein Bauzaun als wirksamer Schutz zu errichten. 

 Sind der Kronen- und Wurzelbereich des geschützten Gehölzes breiter als der 
Gewässerrandstreifen, erstrecken sich die Schutzmaßnahmen auch auf den erwei-
terten Wurzelbereich (Schutz vor Bodenverdichtung). 

 Im Überschwemmungsbereich sind ebenfalls Materiallager und sonstige Ablage-
rungen unzulässig. 

 Der Eintrag von Schad- und Trübstoffen in das Gewässer ist zu vermeiden. 

 Gehölzrodungen sind nur in den gesetzlich festgelegten Zeiten von Anfang Okto-
ber bis Ende Februar gestattet. 

 Müssen einzelne Gehölze aus dem geschützten Gehölzbestand entlang des 
Zastlerbaches (z.B. aus Sicherheitsgründen) entnommen werden, ist eine vorheri-
ge Kontrolle auf Baumhöhlen und sonstige Quartiere für gem. § 44 BNatSchG ge-
schützte Arten durchzuführen. Ggf. sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
durchzuführen.  
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Änderung des Bebauungsplans  
„Kreisalten- und Pflegeheim“ der Gemeinde Kirchzarten 

 

1 

1 Anlass 
 
Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans „Kreisalten- und Pflegeheim“ in der 

Gemeinde Kirchzarten wird die artenschutzrechtliche Situation geprüft, da für die Er-

weiterung mindestens ein großer Laubbaum beseitigt werden muss und ein FFH-

Gebiet unmittelbar angrenzt. 

 
2 Rechtliche Grundlagen 

 
In Absprache mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald ist eine FFH-

Vorprüfung nicht notwendig (e-mail von Fr. Kienzler, UNB, 04.01.2017). 

Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG / Verbotstatbestände) ist es verboten, 

1.  wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, 

einheimische Vogelarten) nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören, 

2.  wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-

ner Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4.  wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören." 

 

3 Räumliche Einordnung des Vorhabens 

 
Das Vorhabensgebiet liegt im westlichen Teil Kirchzartens. Östlich grenzt ein Wohn-

gebiet an, westlich der Zastlerbach (Osterbach) zusammen mit dem FFH-Gebiet 

„Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken“ und dem besonders geschützten Biotop 

nach § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG „Krummbach u. Hagenbach N Bruckmühle“ 

(vgl. Abb. 1). 
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Abbildung 1: Lage des FFH-Gebiets „Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken“ (blau ge-
strichelt) und des besonders geschützten Biotops nach § 30 BNatSchG „Krummbach u. Ha-
genbach N Bruckmühle“ (rosa), rot gestrichelt: Änderungsbereich des Bebauungsplans, Quel-
le: Daten- und Kartendienste der LUBW. 

 

 

4 Material & Methoden 

Zur Bewertung potenzieller Habitatbäume wurde als artspezifische Vermeidungs-

maßnahme eine Esche (Fraxinus excelsior) am 10.01.2017 auf Quartierstrukturen 

wie Höhlen, Spalten, Astabbrüche und Rindenabplatzungen hin untersucht. 

Die zu untersuchende Esche befindet sich auf einer Fettwiese des Geländes des Al-

ten- und Pflegeheims (Oskar-Saier-Haus) in der Albert-Schweitzer-Straße in Kirchzar-

ten. Der Baum wurde mittels Fernglas (Marke Steiner) auf mögliche Nist-/ Quartier-

strukturen abgesucht. Für die Untersuchung wurde außerdem eine längere Auszieh-

leiter zur Verfügung gestellt. Ein Endoskop und Leiter waren jedoch aufgrund der ge-

gebenen Strukturen nicht notwendig. 

Zur Ermittlung der Vorgaben für die baulichen Abwicklung zum Schutz des FFH-

Gebiets und des besonders geschützten Biotops nach § 30 BNatSchG (siehe Kapitel 

3) wurde das Gebiet am 10.01.2017 auf die genaue Lage und Struktur der schüt-

zenswerten Strukturen besichtigt und naturschutzfachlich bewertet. 
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5 Ergebnisse 

 

Bewertung der Habitatstrukturen der Esche (Fraxinus excelsior) 

Als Quartiersstrukturen konnten einzelne Rindenabplatzungen sowie Astabbrüche 

festgestellt werden (vgl. Abb. 2). Diese sind aber als zu klein und nicht tief genug für 

potenzielle Quartiere oder Nistmöglichkeiten einzustufen.  

 

 
Abbildung 2: Rindenabplatzungen (links) sowie Astabbrüche (rechts) an einer Esche (Fraxi-

nus excelsior) 

  

Bewertung des angrenzenden FFH-Gebiets 

Da zwischen dem Baufenster und dem Gewässerbegleitgehölz (FFH-Gebiet) mindes-

tens 8 m Abstand bleiben, ergeben sich hier keine Nachteile für Fledermausarten, die 

den Gehölstreifen als Orientierungsstruktur für die Jagd nutzen. 
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Naturschutzrechtliche Hinweise zur Bauausführung  

Aufgrund des westlich angrenzenden FFH-Gebiets sowie des besonders geschützten 

Biotops nach § 30 BNatSchG (siehe Kapitel 3) sollten folgende Empfehlungen zur 

baulichen Abwicklung berücksichtigt werden: 

 Baustelleneinrichtung nur im Norden auf der Fettwiese 

 auf hochwertigen Biotopbereich – in diesem Fall die Gehölzstrukturen am Zastlerbach 

– achten. Hier kann eine optische Abgrenzung durch beispielsweise Bauzaun hilf-

reich sein. 

 Das FFH-rechtlich geschützte Gehölz ist zu erhalten. Falls die Entnahme einzelner 

Gehölze notwendig werden sollte: Gehölz sukzessive auf den Stock setzen. Dabei 

dürfen die Rodungen nur außerhalb der Brutzeit vom 01.10. – 29.02 erfolgen. Bei al-

ten Bäumen ist eine Kontrolle auf Baumhöhlen und Quartiere vor der Fällung unbe-

dingt zu beachten. 

 Vermeidung von Schad- und Trübstoffeintrag während der Bauphase durch Einhal-

tung der Überflutungsfläche und des Gewässerrandstreifens (keine Materiallagerplät-

ze in diesen Bereichen) 

 

6 Fazit 

 

Die untersuchte Esche bietet trotz fehlender Höhlen- oder Spaltenstrukturen Nisthabi-

tate für Vogelarten wie Buchfink, Grünfink, Rabenkrähe, Ringeltaube, Buntspecht, 

Kleiber (etc.). Aufgrund genügend weiterer möglicher Niststandorte in der unmittelba-

ren Umgebung des Eingriffs kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die 

lokalen Populationen dieser Vogelarten durch die Fällung der Esche nicht signifikant 

beeinträchtigt werden. Bei der Fällung der Esche innerhalb der gesetzlichen Frist 

(01.10.- 29.02.) bestehen damit keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG (§ 

44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG / Verbotstatbestände). 

Aufgrund der Angrenzung verschiedener Schutzgebiete müssen naturschutzrechtlich 

außerdem die Hinweise zur Bauausführung berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5). 

 

 

 

 

 

 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Änderung des Bebauungsplans  
„Kreisalten- und Pflegeheim“ der Gemeinde Kirchzarten 

 

5 
 

 

7 Quellen 

Bauer, H-G, Bezzel, E., Fiedler, W. (2005): Kompendium der Vögel Mitteleuropas.  

Bezzel, E.; Geiersberger, I.; Lossow, G. v.; Pfeiffer, R. (2005): Brutvögel in Bayern. 

Verbreitung 1996 bis 1999. Verlag Eugen Ulmer. 560 S. 

EC (European Commission) (2007): Interpretation manual of European Union habi-

tats. 144 pp. 

Gellermann, M; Schreiber, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in 

staatlichen Planungs-  und Zulassungsverfahren. Schriftenreihe Natur und Recht, 

Band 7. Springer-Verlag GmbH. 271 S. 

Meschede, A.; Rudolph, B.-U. (2004): Fledermäuse in Bayern. Ulmer Verlag, Stutt-

gart, 411 S 

LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml 

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2015): Hinweise 

zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP). 17 Seiten + 3 Anlagen.  

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T. Schröder, K. & 

Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutsch-

lands. - Radolfzell, 792 S. 

Zahn, A. (o. Jahr): Fledermäuse Bestandserfassung und Schutz. Koordinierungsstelle 

für Fledermäuse Südbayern.  

 


	Titel
	UB zur Offenlage_17-02-16
	1. Beschreibung des Vorhabens
	Angaben zu Standort und Flächenbedarf
	Art und Ziele des Vorhabens, Planungsverfahren

	2. Zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes
	Ziele aus den einschlägigen Fachgesetzen 
	Ziele aus den einschlägigen Fachplänen, nachrichtliche Darstellungen von Schutzflächen und Schutzgebieten
	Der vorbeifließende Zastlerbach (auch Osterbach oder Krummbach genannt) mit begleitendem Gehölzbestand ist Teil des FFH-Gebietes Nr. 8013342 „Kandelwald, Rosskopf und Zartener Becken“ und des gesetzlich geschützten Biotops Nr. 180133150145 „Krummbach und Hagenbach nördlich Bruckmühle“, geschützt  gem. § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG (s. Plananlage). 
	An den Bach schließt eine schmale Überflutungsfläche (HQ 10) an. Der Gewässerrandstreifen ist auf einer Breite von 5 m ab Böschungsoberkante zu berücksichtigen.


	3. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung 
	3.1 Schutzgut Boden
	Bestandsbeschreibung und -bewertung
	Auswirkungen des Vorhabens

	3.2 Schutzgut Wasser
	Bestandsbeschreibung und -bewertung
	Auswirkungen des Vorhabens

	3.3 Schutzgut Klima und Luft
	Bestandsbeschreibung und -bewertung
	Auswirkungen

	3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
	Bestandsbeschreibung und -bewertung
	Auswirkungen des Vorhabens

	3.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild
	Bestandsbeschreibung und –bewertung
	Auswirkungen des Vorhabens

	3.6  Zusammenfassende Bewertung des Eingriffs

	4. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Umweltauswirkungen

	Plananlage Heutiger Zustand und Planung reduz
	Titel Artensch. Fachbeitrag
	2017_01_17_Text Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

